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Mittlerin m der Finanzen.
Da seit einiger Zeit sehr viele falsche Neuetöaler

und Zchenbäzncrstücke im Umlaufe sind, die zum Theil
einen geringen, zum Theil aber gar keinen innern
Werth haben, so wird das gestimmte Publikum mit
den vornehmsten Kennzeichen derjenigen falschen Stü-ü
ken, die bisher dem Nationalschazamt unter die Am
gen gekommen, durch gegenwartige Proklamation be-
ksnnt gemacht, und jedermann gewarnet, keine der-
gleichen falsche Stüke einzunehmen, und sich vor
Verlust und Schaden zu vcrgaumen.

Die Verwalter der öffentlichen Cassen haben Be-
fehl erhalten, alle falsche Stüke, die ihnen an Zah-
lung gegeben werden wollten, vor den Äugen des
Uebcrbringers zu zerbrechen, und den Namen desselben
an Behörde anzuzeigen.

Zugleich gehet an die sämmtlichen Regicrungs/
statthalter, Unterstatthaltcr, Agenten und andere öf-
fcntlichen Beamteten die nachdrüklichste Einladung,
auf diejenigen Personen, welche falsche Münzen ver-
breiten, das wachsamste Aug zu haben, und alle
Mittel, die in ihren Händen liegen, zur Entdeckung
der Urheber und Beförderer dieser betrnglichen Hand-
lungen anzuwenden.

Geben, Luzern den 2. Febr. 1799.

Beschreibung von falschen Nenenthalern.

1. Gepräg von Ludw. XVI. Jahrzahl l?8Z.
Münzstadtzcichen V-,c!>s, sind ziemlich gut gemacht,
und werth F. I -à 7. S. üv Liàs.

2. Gleiches Gepräg, Jührzahl 1736. Münzstadt-
zeichen Vsobe, schlecht gemacht, und ganz von Zinn,
also nichts werth.

3- Gleiches Geprög, Jahrzahl 1779- Mnnzstadt-
zeichen bl, der Kopf sehr inform, und überhaupt
schlecht gemacht, und ist werth F. r — ro S.

4. Gleiches Geprag, Jahrzahl 1788. Münzstadt-
zeichen ch, ist ganz Zinn und nichts werth.

Z. Gleiches Gepräg, Jahrzahs i?8y. Münzstadt-
zeichen ziemlich gut gemacht, und ist werth F. 1.-7. S.

Dem Original gleichlautend.

Der Chef de Bureau des-Fmanzminisiers,

Hirst!,

Gesezgebüng.
Grosser Rath, 19. Januar

(Fortsetzung.)
Das Direktorium übersendet folgende Botschaft^

Das Vvllstàngs-Direktorium der einen
und mitheilbaren helvetischen Republik,
au das geftzgebende Corps.

Bürger Gesezgeber!
Indem ihr die Errichtung einer Bibliothek zum,.

Gebrauch der gesezgebenden Räthe verordnet Hader,
habet ihr dem Volke, dessen Stellvertreter ihr seyd,
angekündigt, daß ihr euch mit allen Hülfsmitteln des
Genies und der Wissenschaften umgeben wollet, um
euch in eurer gcsezgcbenden Laufbahn behüsslich zu
seyn, und ihm dadurch zugleich ein sicheres Pfand
der Weisheit eucrer Gesinnungen und cuerer Gesetze

gegeben. Es sey uns aber erlaubt, euch die Bemer?
kung zn machen, daß ihr den Bnchdrukcrn und Vuchi
Händlern eine sehr drückende Vervflichtunz aufleget,
wenn ihr von ihnen fodcrt, daß ste vier Exemplare
aller von ihnen herausgegebenen Bücher in die Bchlio-
thck der Gesezgeber abliefern sollen. Diescs ist eine
beträchtliche Auflage, wenn es Werke von ziemlich
hohem Preise betriff.

Beliebet ferners zu bemerken, Bürger Gestzgeber,
daß nicht alles, was geduckt wirb, würdig sey in
einer Büchersammlung dieser Art zu erscheinen, die
ein auserlesenes und geordnetes Ganzes, und nicht
ein Magazin unzusammenhängendcr Zeitschriften wer«
den soll.

Es scheint uns demnach, Bürger Gesezgeber. matt
könne einem Buchdrucker schwerlich rine andere Vers
pflichtung a!S diejenige der Ablieferung von zwei
Exemplaren auflegen, wovon das eine nach dem
üblichen Gebrauch für die Bibliothek des Drrckortes,
das andere aber für die Nationalbibliothek bestimmt
wäre, welche ohne Zweift! in dem Hauptorte und
folglich zum Gebrauch der Mitglieder der gcsezgebendctt
Rathe dienen würde. Wenn unter der Zahl der
Werke, diejäbrliey inHelvetten gedruckt werden, «tw'ann
deren zum Vorschein" kommen, die zum ordenckichett
Gebrauche des Gcftzgebers dienen mögen, welches
jedoch nur selten geschehen wird, so ist es ja leicht
und von gering-n Kosten, sich ein besonderes Exems
plar für die Bibliothek der gesezgebenbrn Räthe an»
Zuschüssen.

Republikanischer Gruß Z

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Ob-rlin.

Im Namen des Direktoriums der Generals«,
Mousson.

(Die Fortsetzung folgt.)
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